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Beschlussvorlage öffentlich 

 

Betreff: Bebauungsplan 4-06 "Feuerwehr Schillerslage"  

- Beschluss zur öffentlichen Auslegung (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) und 

zur Beteiligung der Behörden (gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 

Bezugsvermerk: BV 2019 1010 

 

 

Beratungsfolge:  
Zuständigkeit 

Abstimmungsergebnis 

 Datum Ja Nein Enth. 

Ortsrat Schillerslage 06.02.2020 Anhörung    

Ausschuss für Umwelt, Stadt-

entwicklung und Bau 

11.02.2020 Vorberatung    

Verwaltungsausschuss 18.02.2020 Entscheidung    

      

      

 

 

 

Finanz. Auswirkungen in Euro Produktkonto ErgHH FinHH 

Einmalige Kosten: €     

Laufende Kosten: €    

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja  nein 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Es wird beschlossen, auf der Grundlage des Entwurfs zum Bebauungsplan 4-06 „Feuerwehr 

Schillerslage“ in der Fassung vom 20.01.2020 die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB sowie parallel die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

 

        

 

 

(Pollehn)  

 

Vorlage Nr.: BV 2020 1157 

Datum: 23.01.2020 

Federführung: 61 Stadtplanung und 

Umwelt 
Aktenzeichen: 61.026.002-

2019/001462 



Seite 2 der Vorlage Nr.: BV 2020 1157 

 

 

 

 

Sachverhalt und Begründung: 

 
In der Sitzung vom 01.10.2019 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf die Auf-

stellung des Bebauungsplans 4-06 „Feuerwehr Schillerslage“ sowie die frühzeitige Beteili-

gung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden (gem. § 4 Abs. 1 

BauGB) beschlossen. Der Bebauungsplan lag in der Zeit vom 28.10.2019 bis 11.11.2019 

öffentlich aus. Die Behörden wurden mit Schreiben vom 02.10.2019 um Stellungnahme ge-

beten. 

 

Aus der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Von Seiten der Behörden 

gab es zwei Stellungnahmen, die gemeinsam mit den Abwägungsvorschlägen in Kapitel V.2 

der Begründung abgedruckt sind. 

 

Gegenüber der Vorentwurfsfassung wurden folgende wesentliche Änderungen durchgeführt: 

 In der Planzeichnung wurde die Kompensationsfläche im Nordwesten des Plange-

bietes von 5 m auf 6 m verbreitert, um ausreichend Platz für die Anpflanzung ei-

ner Strauchhecke zu gewährleisten. 

 In der Planzeichnung wurde die Kompensationsfläche in zwei getrennte Flächen 

aufgeteilt und mit Maßnahmennummern versehen. Diese Maßnahmen werden im 

Umweltbericht detailliert erläutert. 

 In den textlichen Festsetzungen wurden die Kompensationsmaßnahmen unter 

Ziffer 5 eingefügt. 

 In den Hinweisen zum Bebauungsplan wurden Hinweise zur Niederschlagsversi-

ckerung aufgenommen. 

 Da die Stadt Burgdorf selbst Bauherrin ist, wurden die öffentlichen Bauvorschrif-

ten entfernt. 

 In der Begründung wurde der zuvor noch nicht vorliegende Umweltbericht er-

gänzt. 

 

Die gegenüber der vorherigen Fassung geänderten Abschnitte sind grau hinterlegt. 

 

Anlagen: 

 Bebauungsplan 4-06 „Feuerwehr Schillerslage“, Stand: 20.01.2020 

 Begründung zum Bebauungsplan 4-06 „Feuerwehr Schillerslage“, Stand: 20.01.2020 
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